
Auszug aus  dem  Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 22. März 1989

858. Privater Gestaltungsplan Fischbachstrasse, Steinmaur

Am 16. Dezember 1988 stimmte die Gemeindeversammlung Steinmaur

dem privaten Gestaltungsplan Fischbachstrasse zu. Gegen diesen Be-

schluss wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Der private Gestaltungsplan

soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Wiederherstellung

des Erscheinungsbildes des durch Brand teilweise zerstörten Bauernhau-

ses schaffen. Der Plan regelt Zahl, Lage, äussere Abmessung, Gestal-

tung und Nutzung der vorgesehenen Bauten und Anlagen. Er ist recht-

und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

l. Der private Gestaltungsplan Fischbachstrasse, mit Zustimmung der

Gemeindeversammlung Steinmaur vom 16. Dezember 1988, wird geneh-

migt.

ll. Mitteilung an den Gemeinderat Steinmaur, 8162 Steinmaur (unter

Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des

Gestaltungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Ver-

waltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 22. März 1989

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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BESTIMMUNGEN ZUM PRIVATEN GESTALTUNGSPLAN FISCHBACHSTRASSE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

GELTUNGSBEREICH

Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplanes Fischbachstrasse

umfasst das Grundstück Kat.Nr.1633 und ist im zugehörigen Plan

Mst. 1  : 500 vom 7.1o.1988 festgehalten, welcher samt den

Eintragungen integrierender Bestandteil dieser Bestimmungen bildet.

ZWECK

Der Gestaltungsplan bezweckt die Wiederherstellung des äusseren

Erscheinungsbildes des durch Brand teilweise zerstörten ehemaligen

Bauernhauses als ortsbaulich markantes und das Gebiet am Fischbach

prägendes Element.

VERHÄLTNIS ZUR KOMUNALEN BAU- UND ZONENORDNUNG

Wo der Gestaltungsplan nicht etwas anderes bestimmt, gilt die

jeweils gültige kommunale Bau- und Zonenordnung.

LAGE, ÄUSSERE ABMESSUNGEN  UND  UNTERTEILUNG DES GEBÄUDES

4.1 Massgebend für die Lage, die äusseren Abmessungen und die

Unterteilung des Gebäudes sind die Angaben im Plan, wobei

für die Projektierung gegenüber den beigehefteten Detailplänen

ein geringfügiger Spielraum zur Verfügung steht.

4.2 Unterirdische Bauten sind innerhalb des gesamten

Geltungsbereich zulässig.

NUTZWEISE

Gestattet ist nur die Wbhnnutzung.

AUSNUTZUNGSZIFFER

Die Ausnützungsziffer beträgt maximal 45 %

ARCHITEKTONISCHE GESTALTUNG  UND  UMGEBUNGSGESTALTUNG

Bauten und Anlagen sowie deren Umschwung müssen gut gestaltet

und zweckmässig ausgestattet und ausgerüstet sein.

INKRAFTTRETEN

Der Gestaltungsplan tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung

der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.
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BERICHT ZUM PRIVA'I'EN GESTALTUNGSPLAN FISCHBACHSTRASSE 17, 8162 STEINMAUR

Am 1. Mai 1988 brannte der Oekonomieteil des früheren Bauernhauses

Assk.Nr.277 an der Fischbachstrasse l7 (Eigentümer: Hans Diebold,

Landwirt) nieder. Der Landwirtschaftsbetrieb wurde vor einigen Jahren

ausschliesslich auf Ackerbau ungestellt. Der zerstörte Oekonomieteil

diente seither einer Reitanstalt zur Unterbringung der Pferde.

Der Grundeigentümer plant nunmehr die Erstellung eines Wohnhaus-

Ausbaus unter möglichster Anpassung des Neubaus an den intakt

gebliebenen wohnteil des Brandobjektes und unter nöglichster Wieder-

herstellung des früheren Erscheinungsbildes des ehemaligen Bauernhauses.

Der nicht zerstörte wohnteil ist rund 6oo Jahre alt und ist konnmnal

als Schutzobjekt inventarisiert. Weil das Baugrundstück gemäss Bau- und

Zonenordnung in der Einfamilienhauszone 2 Geschosse (E2) liegt,

stnnnt das Projekt in verschiedener Beziehung nicht mit den Zonen-

bestinnmngen überein, insbesondere was die Gebäudelänge betrifft.

Das Projekt erfordert eine Änderung der Nutzungsplanung für das

Baugrundstück.

Die Lösung besteht im Erlass eines privaten Gestaltungsplanes

gemäss § 88 ff des Planungs- und Baugesetzes.

Weil dadurch eine Änderung der Bau- und Zonenordnung erfolgt,

bedarf der private Gestaltungsplan der Zustinnmng der Geneindeversanndung.

Der Wiederaufbau des das Gebiet am Fischbach ortsbaulich prägenden

ehemaligen Bauernhauses in seiner markanten Erscheinung liegt in

hohem Masse auch im öffentlichen Interesse.

Vorteile in finanzieller Beziehung, erfährt der Grundeigentümer

durch den Gestaltungsplan nicht.
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